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Bibliografie

Titel Hessische Bauordnung (HBO)

Amtliche Abkürzung HBO

Normtyp Gesetz

Normgeber Hessen

Gliederungs-Nr. 361-123

§ 51 HBO - Wohnungen

(1) 1Jede Wohnung muss eine Küche oder Kochnische haben. 2Fensterlose Küchen oder Kochnischen sind zulässig, wenn eine
wirksame Lüftung gewährleistet ist.

(2) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine Toilette haben.

(3) 1Für jede Wohnung ist ein ausreichend großer Abstellraum herzustellen. 2In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen sind
zusätzlich ausreichend große, leicht erreichbare Abstellräume insbesondere für Kinderwagen und Mobilitätshilfen herzustellen; die
Herstellung als Gemeinschaftsräume ist zulässig. 3Die Abstellräume nach Satz 2 müssen schwellenlos zugänglich sein, sofern dies
nicht mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand verbunden oder aus bautechnischen Gründen nicht möglich ist.
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